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Änderung an IFRS 17 – Versicherungsverträge 

 

Die Paragraphen C2A, C28A-C28E und C33A sowie die Überschrift vor Paragraph C28A werden eingefügt. Der 
besseren Lesbarkeit halber wurden diese Paragraphen nicht hervorgehoben.  

 

Anhang C  
Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

 ... 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 ... 

C2A Mit der im Dezember 2021 veröffentlichten Verlautbarung Erstmalige Anwendung von IFRS 17 und IFRS 9 

– Vergleichsinformationen wurden die Paragraphen C28A-C28E und C33A eingefügt. Ein Unternehmen, 

das sich für die Anwendung der Paragraphen C28A-C28E und C33A entscheidet, hat diese bei der 

erstmaligen Anwendung von IFRS 17 anzuwenden. 

Übergangsvorschriften 

 ... 

Vergleichsinformationen 

 ... 

Unternehmen, die IFRS 17 und IFRS 9 gleichzeitig erstmalig anwenden 

C28A Ein Unternehmen, das IFRS 17 und IFRS 9 gleichzeitig erstmalig anwendet, darf die Paragraphen C28B-

C28E (Klassifizierungsüberlagerung) zur Darstellung von Vergleichsinformationen über einen finanziellen 

Vermögenswert anwenden, wenn die Vergleichsinformationen für den jeweiligen finanziellen 

Vermögenswert nicht für IFRS 9 angepasst wurden. Vergleichsinformationen für einen finanziellen 

Vermögenswert werden nicht für IFRS 9 angepasst, wenn entweder das Unternehmen sich für die 

Nichtanpassung früherer Perioden entscheidet (siehe IFRS 9 Paragraph 7.2.15), oder wenn das 

Unternehmen frühere Perioden anpasst, der finanzielle Vermögenswert aber in diesen früheren Perioden 

ausgebucht wurde (siehe IFRS 9 Paragraph 7.2.1). 

C28B Wendet ein Unternehmen die Klassifizierungsüberlagerung auf einen finanziellen Vermögenswert an, so 

hat es Vergleichsinformationen so darzustellen, als ob auf diesen finanziellen Vermögenswert die 

Klassifizierungs- und Bewertungsvorschriften von IFRS 9 angewandt worden wären. Zur Bestimmung der 

bei der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 erwarteten Klassifizierung und Bewertung hat das 

Unternehmen zum Übergangszeitpunkt verfügbare angemessene und belastbare Informationen zu 

verwenden (siehe Paragraph C2(b)) (das Unternehmen kann beispielsweise die zur Vorbereitung auf die 

erstmalige Anwendung von IFRS 9 vorgenommenen vorläufigen Bewertungen verwenden). 

C28C Die Anwendung der Klassifizierungsüberlagerung auf einen finanziellen Vermögenswert verpflichtet ein 

Unternehmen nicht zur Anwendung der Wertminderungsvorschriften in IFRS 9 Abschnitt 5.5. Würde der 

finanzielle Vermögenswert ausgehend von der Klassifizierung gemäß Paragraph C28B den 

Wertminderungsvorschriften in IFRS 9 Abschnitt 5.5 unterliegen, das Unternehmen diese Vorschriften bei 

Anwendung der Klassifizierungsüberlagerung jedoch nicht anwenden, so hat das Unternehmen weiterhin 

jeden in der vorangegangenen Periode angesetzten Wertminderungsbetrag gemäß IAS 39 – 

Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung darzustellen. Andernfalls ist eine entsprechende Wertaufholung 

vorzunehmen. 
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C28D Etwaige Differenzen zwischen dem bisherigen Buchwert eines finanziellen Vermögenswerts und dem sich 

aus der Anwendung der Paragraphen C28B-C28C ergebenden Buchwert zum Übergangszeitpunkt sind im 

Eröffnungsbilanzwert der Gewinnrücklagen (oder, falls angemessen, einer sonstigen 

Eigenkapitalkomponente) zum Übergangszeitpunkt anzusetzen. 

C28E Ein Unternehmen, das die Paragraphen C28B-C28D anwendet, 

a) hat qualitative Angaben zu machen, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, sich ein Bild 

davon zu machen, 

i) in welchem Umfang die Klassifizierungsüberlagerung angewandt wurde (z. B. ob sie 

auf alle in der Vergleichsperiode ausgebuchten finanziellen Vermögenswerte 

angewandt wurde); 

ii) ob und in welchem Umfang die Wertminderungsvorschriften in IFRS 9 Abschnitt 5.5 

angewandt wurden (siehe Paragraph C28C), 

b) darf diese Paragraphen nur auf Vergleichsinformationen für Berichtsperioden zwischen dem 

Zeitpunkt des Übergangs zu IFRS 17 und dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von 

IFRS 17 anwenden (siehe die Paragraphen C2 und C25) und 

c) hat zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 die Übergangsvorschriften von 

IFRS 9 anzuwenden (siehe IFRS 9 Abschnitt 7.2).  

 ... 

C33A Wurde ein finanzieller Vermögenswert zwischen dem Übergangszeitpunkt und dem Zeitpunkt der 

erstmaligen Anwendung von IFRS 17 ausgebucht, kann ein Unternehmen die Paragraphen C28B-C28E 

(Klassifizierungsüberlagerung) zur Darstellung von Vergleichsinformationen so anwenden, als wäre auf 

diesen Vermögenswert Paragraph C29 angewandt worden. Das Unternehmen hat die Vorschriften der 

Paragraphen C28B-C28E dann so anzupassen, dass der Ausgangspunkt für die 

Klassifizierungsüberlagerung die vom Unternehmen erwartete Designierung des finanziellen 

Vermögenswerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 17 gemäß Paragraph C29 ist. 
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